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(54) HAUSHALTSGERÄT MIT LEUCHTE FÜR BEHANDLUNGSRAUM

(57) Ein Haushaltsgerät (H) weist einen mittels einer
frontseitigen Tür verschließbaren Behandlungsraum (B),
dessen mindestens eine Seitenwand (D) einen Durch-
bruch (L) zum Einsatz einer Leuchte (1) aufweist, und
mindestens eine Leuchte (1) zur Beleuchtung des Be-
handlungsraums (B), die durch den Durchbruch (L) ragt,
auf, wobei mindestens eine Leuchte (1) ein erstes Bauteil
(2) aufweist, das einen durch den Durchbruch (L) ragen-
den Lichtschacht (4), sowie einen in dem Behandlungs-
raum (B) angeordneten, den Lichtschacht (4) seitlich um-
gebenden Rand (5) aus lichtundurchlässigem Material

aufweist, der Rand (5) eine Frontfläche (6) bildet und
hinter der Frontfläche (6) geneigt abflacht, der Licht-
schacht (4) an seiner dem Behandlungsraum (B) zuge-
wandten Öffnung (7) von einer lichtdurchlässigen Platte
(8) abgedeckt ist und die lichtdurchlässige Platte (8) ei-
nen Überlappungsbereich (10) aufweist, der zumindest
einen hinter der Frontfläche (6) befindlichen
Randabschnitt (5b, 5c) überdeckt und der zur flächigen
Lichtauskopplung ausgebildet ist. Die Erfindung ist ins-
besondere vorteilhaft anwendbar auf Kühlgeräte, insbe-
sondere Kühlschränke.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät, auf-
weisend einen mittels einer frontseitigen Tür
verschließbaren Behandlungsraum, dessen mindestens
eine Seitenwand einen Durchbruch zum Einsatz einer
Leuchte aufweist, und mindestens eine Leuchte zur Be-
leuchtung des Behandlungsraums, die durch den Durch-
bruch ragt. Die Erfindung ist insbesondere vorteilhaft an-
wendbar auf Kühlgeräte, insbesondere Kühlschränke.
[0002] DE 10 2012 205 766 A1 offenbart einen Behäl-
ter für ein Kältegerät, mit einem Behälterelement, wobei
das Behälterelement einen flächigen Bereich mit einem
lichtdurchlässigen Abschnitt aufweist. Das Behälterele-
ment weist ein Leuchtmittel auf, das ausgebildet ist, den
lichtdurchlässigen Abschnitt anzustrahlen.
[0003] EP 2 594 880 A2 offenbart einen Kühlschrank.
Der Kühlschrank weist ein inneres Gehäuse auf, das in
einem äußeren Gehäuse untergebracht ist, eine Ausspa-
rung, die in dem inneren Gehäuse ausgebildet ist und
eine vorbestimmte Tiefe aufweist, eine in der Ausspa-
rung aufgenommene Lichtquelle und eine in der Ausspa-
rung aufgenommene und die Lichtquelle umgebende Ab-
deckung. Die Lichtquelle kann Licht auf einen hinteren
Teil des Innengehäuses richten, um ein dort gebildetes
entsprechendes Fach zu beleuchten. Die Abdeckung
kann eine Verlängerung aufweisen, die sich im Wesent-
lichen parallel zum inneren Gehäuse erstreckt und in der
Aussparung aufgenommen ist, um zu verhindern, dass
von der Lichtquelle emittiertes Licht auf einen vorderen
Abschnitt des inneren Gehäuses gerichtet wird.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Nachteile des Standes der Technik zumindest teil-
weise zu überwinden und insbesondere eine Beleuch-
tung für einen Behandlungsraum eines Haushaltsgeräts
bereitzustellen, die bei kompaktem Aufbau eine beson-
ders große Nutzlicht emittierenden Fläche aufweist, oh-
ne einen Nutzer merklich zu blenden.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che, der Beschreibung und der Zeichnungen.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Haushalts-
gerät, aufweisend

- einen mittels einer frontseitigen Tür verschließbaren
Behandlungsraum, dessen mindestens eine Seiten-
wand mindestens einen Durchbruch zum Einsatz
mindestens einer Leuchte aufweist, und

- mindestens eine Leuchte zur Beleuchtung des Be-
handlungsraums, die durch den Durchbruch ragt,

wobei

- mindestens eine Leuchte ein Bauteil (im Folgenden
ohne Beschränkung der Allgemeinheit als "erstes"
Bauteil bezeichnet) aufweist, das einen durch den
Durchbruch ragenden Lichtschacht, sowie einen in

dem Behandlungsraum angeordneten, den Licht-
schacht seitlich umgebenden Rand aus lichtun-
durchlässigem Material aufweist,

- der Rand eine Frontfläche bildet und hinter der Front-
fläche geneigt abflacht,

- der Lichtschacht an seiner dem Behandlungsraum
zugewandten Öffnung von einer lichtdurchlässigen
Platte abgedeckt ist und

- die lichtdurchlässige Platte zusätzlich einen Über-
lappungsbereich aufweist, der zumindest einen hin-
ter der Frontfläche befindlichen Randabschnitt über-
deckt und der zur flächigen Lichtauskopplung aus-
gebildet ist.

[0007] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass nicht nur
aus dem Lichtschacht durch die lichtdurchlässige Platte
durchtretendes Licht in den Behandlungsraum einge-
strahlt wird, sondern auch - nach innerer Lichtleitung -
von dem Bereich der lichtdurchlässigen Platte aus, der
den Randabschnitt seitlich außerhalb des Lichtschachts
(im Folgenden auch als "Überlappungsbereich" bezeich-
net) überdeckt. Dadurch wiederum wird eine besonders
große Lichtabstrahlfläche bei kompaktem Aufbau bereit-
gestellt, die größer als die behandlungsraumseitige Öff-
nung des Lichtschachts ist. Insbesondere braucht der
Durchbruch nur vergleichsweise klein zu sein, was den
zusätzlichen Vorteil einer besonders guten thermischen
Isolierung des Behandlungsraums zu seiner Umgebung
ermöglicht. Auch wird dadurch eine Möglichkeit zum Re-
trofit in bestehende Durchbrüche für bisher vergleichs-
weise kleinflächig lichtabstrahlende Leuchten eröffnet.
[0008] Dass der Überlappungsbereich zumindest ei-
nen Randabschnitt überdeckt, kann auch so ausgedrückt
werden, dass sich die lichtdurchlässige Platte ausge-
hend von der Öffnung des Lichtschachts bis über diesen
Randabschnitt zieht.
[0009] Durch die Frontfläche im Zusammenhang mit
der dahinter in eine rückwärtige Richtung abflachenden
Form des Rands wird der weitere Vorteil erreicht, dass
ein Nutzer durch das aus der Leuchte austretenden Licht
nicht oder nicht merklich geblendet wird.
[0010] Dass der Überlappungsbereich zur flächigen
Lichtauskopplung ausgebildet ist, kann in umfassen,
dass der Überlappungsbereich Streuzentren (z.B. Parti-
kel oder Lufteinschlüsse) aufweist und/oder seine in den
Behandlungsraum gerichtete Oberfläche aufgeruht oder
zur Lichtauskopplung strukturiert ist. Insbesondere kann
so bewirkt werden, dass in dem Überlappungsbereich
laufende Lichtstrahlen unter einem so geringen Einfalls-
winkel auf die dem Behandlungsraum zugewandte Ober-
fläche fallen, dass sie aus dem Überlappungsbereich in
den Behandlungsraum auskoppeln können.
[0011] Das Haushaltsgerät ist in einer Weiterbildung
ein Kältegerät (z.B. ein Kühlschrank oder ein Gefrier-
schrank). Der Behandlungsraum entspricht dann einem
kühlbaren Nutzraum oder Kühlraum des Kältegeräts. Je-
doch ist das Haushaltsgerät nicht darauf beschränkt und
kann z.B. ein Gargerät, eine Spülmaschine, usw. sein.
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[0012] Der Behandlungsraum wird durch eine Wan-
dung (im Fall eines Ofens auch als Muffel oder Ofenrohr
bezeichnet) sowie frontseitig durch die geschlossene Tür
begrenzt. Unter einer Seitenwand kann insbesondere ei-
ne bei Blick durch eine mittels der Tür verschließbare
Beschickungsöffnung linksseitige Seitenwand, rechts-
seitige Seitenwand, Decke und/oder Rückwand der
Wandung bzw. des Behandlungsraums verstanden wer-
den. Ein oder mehrere der Seitenwände können jeweils
ein oder mehrere Durchbrüche für jeweilige Leuchten
aufweisen. Es ist eine Ausgestaltung, dass mindestens
eine Lampe an einer Decke des Behandlungsraums an-
geordnet ist.
[0013] Dass eine Leuchte durch den Durchbruch ragt,
umfasst, dass sie teilweise innerhalb des Behandlungs-
raums und teilweise außerhalb des Behandlungsraums
angeordnet ist. Insbesondere befindet sich der Rand in-
nerhalb des Behandlungsraums, während der Licht-
schacht teilweise innerhalb des Behandlungsraums und
teilweise außerhalb des Behandlungsraums angeordnet
ist. Insbesondere ragt der Lichtschacht senkrecht durch
den Durchbruch.
[0014] Das lichtundurchlässige Material kann z.B.
Kunststoff, emailliertes Metall, usw. sein.
[0015] Dass der Rand den Lichtschacht seitlich um-
gibt, kann so umgesetzt sein, dass der sich in dem Be-
handlungsraum befindliche Bereich des ersten Bauteils
schalenförmig ausgebildet ist, eine mittige Aussparung
aufweist und der Lichtschacht in Richtung des Durch-
bruchs an der Aussparung ansetzt. Die mittige Ausspa-
rung entspricht der behandlungsraumseitigen Öffnung
des Lichtschachts. Dee Rand kann ein zur mechani-
schen Verstärkung ein oder mehrere mit dem Licht-
schacht verbundene Verstärkungsrippen aufweisen.
[0016] Der Rand kann insbesondere eine in Draufsicht
rechteckige Grundform aufweisen. In diesem Fall ent-
sprechen seine Längsseiten Längsabschnitten des
Rands.
[0017] Die "Frontfläche" des Rands ist der durch die
Tür verschließbaren Beschickungsöffnung und damit ei-
nem in den Behandlungsraum blickenden Nutzer zuge-
wandt.
[0018] Dass der Rand hinter der Frontfläche geneigt
abflacht, umfasst insbesondere, dass die Frontfläche
bzw. der die Frontfläche bereitstellende front- oder vor-
derseitige Randabschnitt am weitesten in den Behand-
lungsraum ragt. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass
dahinter (d.h., weiter in Richtung einer Rückwand) an-
geordnete behandlungsraumseitige Bereiche der Leuch-
te zumindest teilweise verdeckt sind. Insbesondere kann
die Frontfläche die Öffnung des Lichtschachts und die
lichtdurchlässige Platte gegenüber einer Einsicht des
Nutzers verdecken, so dass eine Blendwirkung der
Leuchte merklich verringert oder sogar ganz vermieden
werden kann. Die geneigt abgeflachte Form des Rands
umfasst insbesondere, dass der Rand in rückwärtiger
Richtung bzw. in Richtung der Rückwand flacher wird.
Dies kann auch so ausgedrückt werden, dass sich die

Höhe des Rands in rückwärtiger Richtung verringert.
[0019] Das aus dem Lichtschacht in Richtung des Be-
handlungsraums ausgestrahlte Licht ist mittels einer
oder mehrerer Lichtquellen der Leuchte erzeugbar. Die
mindestens eine Lichtquelle kann z.B. ein oder mehrere
LEDs umfassen.
[0020] Die lichtdurchlässige Platte kann z.B. aus Glas,
Glaskeramik oder Kunststoff bestehen. Die lichtdurch-
lässige Platte kann transparent oder opak ("milchig")
sein.
[0021] Es ist eine Ausgestaltung, dass die lichtdurch-
lässige Platte einen hinteren Randabschnitt bis zu der
Seitenwand überdeckt. Dadurch wird der Vorteil erreicht,
dass ein hintere Raumbereich des Behandlungsraums
besonders effektiv ausleuchtbar ist. Die lichtdurchlässige
Platte zieht sich in dieser Ausgestaltung also insbeson-
dere so weit über den hinteren Randabschnitt, bis sie auf
die Seitenwand trifft (ggf. durch einen Spalt getrennt).
Dabei kann sie ausgehend von einer Unterseite des
Randabschnitts bis zur Seitenwand umgebogen verlau-
fen, wodurch der Vorteil erreicht wird, dass auch ein sich
hinter der Leuchte befindlicher Raumbereich (d.h., ein
Raumbereich zwischen dem hinteren Randabschnitt und
der Rückwand) effektiv ausleuchtbar ist.
[0022] Es ist eine Ausgestaltung, dass die lichtdurch-
lässige Platte seitliche Randabschnitte bis zu einer seit-
lich äußeren vorspringenden Wulst der seitlichen
Randabschnitte überdeckt. So wird der Vorteil einer be-
sonders breiten Lichtabstrahlfläche mit geringer Blen-
dungswirkung bei seitlicher Betrachtung erreichen.
[0023] Es ist eine Ausgestaltung, dass das erste Bau-
teil einschließlich des Lichtschachts, des Rands und der
lichtdurchlässigen Platte ein einstückig hergestelltes
Bauteil ist. Dies ermöglicht vorteilhafterweise eine be-
sonders einfache und preiswerte Herstellung sowie ein
besonders robustes Bauteil. Es ist eine Weiterbildung,
dass das erste Bauteil ein einstückig hergestelltes 2K-
Kunststoffbauteil ist, wobei die lichtdurchlässigen Platte
aus lichtdurchlässigem Kunststoff und das restliche Bau-
teilvolumen aus lichtundurchlässigem Kunststoff be-
steht. Jedoch kann die lichtdurchlässige Platte allgemein
auch getrennt hergestellt und dann mit dem restlichen
ersten Bauteil verbunden (z.B. verrastet, angeklebt usw.)
worden sein.
[0024] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Lampe ei-
nen Lichtquellenträger mit mindestens einer schräg nach
hinten in den Lichtschacht gerichteten Lichtquelle auf-
weist. So wird der Vorteil einer ganz besonders geringen
Blendwirkung mit einer besonders guten Ausleuchtung
des Behandlungsraums unter und hinter der Leuchte er-
möglicht. Dies kann auch so ausgedrückt werden, dass
eine optische Achse oder Hauptabstrahlachse der min-
destens einen Lichtquelle nicht senkrecht durch den
Durchbruch verläuft, sondern unter einem Neigungswin-
kel dazu in Richtung der Rückwand gerichtet ist. Der
Lichtquellenträger kann eine Platine sein. Der Neigungs-
winkel kann dann einfach durch eine entsprechend
schrägen Position der Platine umgesetzt sein. Auf der
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Platine kann ein Treiber zum Betrieb der mindestens ei-
nen Lichtquelle, insbesondere LED, vorhanden sein.
[0025] Es ist eine Ausgestaltung, dass der Lichtquel-
lenträger in dem Lichtschacht angeordnet ist. So lassen
sich vorteilhafterweise Lichtverluste verringern und eine
Lichtausbeute (Im / W) des in den Garraum eingestrahl-
tem Nutzlichts erhöhen.
[0026] Es ist eine zur Erhöhung der Lichtausbeute vor-
teilhafte Weiterbildung, dass der Lichtschacht innensei-
tig eine spiegelnd oder diffus reflektierende Oberfläche
ausweist. Dazu kann die Innenseite z.B. eine weiße
Oberfläche aufweisen. Die weiße Oberfläche kann in ei-
ner Weiterbildung eine weiße Pigmente aufweisende Be-
schichtung aufweisen, z.B. aus Titanoxid.
[0027] Es ist eine Ausgestaltung, dass der Rand eine
Auflagefläche zur Auflage des ersten Bauteils an einer
Innenseite der Seitenwand aufweist. So lässt sich das
erste Bauteil besonders einfach an der Seitenwand po-
sitionieren und befestigen.
[0028] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Lampe ein
außerhalb des Behandlungsraums angeordnetes zwei-
tes Bauteil aufweist, das an dem Lichtschacht befestig-
bar (z.B. verrastbar) ist und im befestigten Zustand die
Lampe zusammen mit dem ersten Bauteil in einer Pres-
spassung an der Seitenwand hält. Dies ermöglicht vor-
teilhafterweise eine besonders einfache Befestigung der
Lampe an der Seitenwand.
[0029] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Frontfläche
ausgehend von der Seitenwand nach hinten abge-
schrägt ist. Dadurch ist die Frontfläche für einen in die
Beschickungsöffnung blickenden Nutzer vorteilhafter-
weise besonders gut einsichtig.
[0030] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Frontfläche
eine Beschriftung aufweist. So lässt sich Information auf
einfache und raumsparende Weise einem Nutzer prä-
sentieren. Die Beschriftung kann in einer Weiterbildung
durch Materialabtrag in die Frontfläche eingebracht wor-
den sein, z.B. durch Einritzen, Einprägen, Stempeln, La-
sern, usw. Es ist eine Weiterbildung, dass die Frontfläche
eine Heißprägefolie aufweist bzw. die Beschriftung unter
Nutzung eine Heißprägefolie aufgebracht worden ist. Je-
doch kann die Beschriftung z.B. auch aufgedruckt wor-
den sein.
[0031] Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine ent-
sprechende Lampe, die zum Einbau in einem Haushalts-
gerät vorgesehen (d.h., eingerichtet und ausgebildet) ist.
Die Lampe kann wie oben beschrieben ausgebildet sein
und ergibt die gleichen Vorteile.
[0032] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
schematischen Beschreibung eines Ausführungsbei-
spiels, das im Zusammenhang mit den Zeichnungen nä-
her erläutert wird.

Fig.1 zeigt in Schrägansicht einen Schnitt durch ein
erstes Bauteil einer erfindungsgemäßen Lam-

pe;
Fig.2 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht die

in eine Seitenwand eingesetzte Lampe mit dem
ersten Bauteil aus Fig.1 und einem zweiten Bau-
teil.;

Fig.3 zeigt das erste Bauteil in Draufsicht auf eine be-
handlungsraumabgewandte Seite;

Fig.4 zeigt das erste Bauteil in Schrägansicht auf die
behandlungsraumabgewandte Seite; und

Fig.5 zeigt das erste Bauteil in Ansicht von schräg hin-
ten auf eine behandlungsraumzugewandte Sei-
te.

[0033] Fig.1 zeigt in Schrägansicht einen Schnitt durch
ein erstes Bauteil 2 einer Lampe 1 zur Beleuchtung eines
Behandlungsraums B eines Haushaltsgeräts H, hier z.B.
in Form eines Kühlraums eines Kühlschranks (siehe
Fig.2). Fig.2 zeigt die Lampe 1 mit dem ersten Bauteil 2
und einem zweiten Bauteil 3 montiert an einer Seiten-
wand, hier z.B. einer Decke D, des Behandlungsraums
B. Die Decke D weist einen Durchbruch L auf. Der Be-
handlungsraum B weist eine frontseitige Beschickungs-
öffnung auf, die mittels einer Tür verschließbar ist (o.
Abb.). Fig.3 zeigt das erste Bauteil in 2 Draufsicht auf
eine behandlungsraumabgewandte Seite. Fig.4 zeigt
das erste Bauteil 2 in Schrägansicht auf die behand-
lungsraumabgewandte Seite.
[0034] Das erste Bauteil weist einen senkrecht durch
den Durchbruch L ragenden Lichtschacht 4 mit rohrför-
miger Grundform mit rechteckigem Querschnitt auf. Der
Lichtschacht 4 ist an seinem in den Behandlungsraum B
ragenden Teilbereich seitlich umlaufend von einem Rand
5 umgeben. Der Rand 5 weist eine rechteckige Grund-
form auf, insbesondere eine rechteckige Ringform mit
einem vorderen oder frontseitigen Randabschnitt 5a, ei-
nem hinteren oder rückseitigen Randabschnitt 5b und
zwei seitlichen Randabschnitten 5c. Lichtschacht 4 und
Rand 5 sind hier einstückig aus einem lichtundurchläs-
sigen Kunststoff hergestellt, z.B. mittels eines Spritz-
gussverfahrens.
[0035] Der frontseitige Randabschnitt 5a stellt eine
durch einen Nutzer frontal einsichtige Frontfläche 6 be-
reit, wobei der frontseitige Randabschnitt 5a sich von al-
len Randabschnitten 5a bis 5c am weitesten in den Be-
handlungsraum B erstreckt. Die Frontfläche 6 ist ausge-
hend von der Decke 6 nach hinten abgeschrägt oder
schräggestellt und weist optional, wie gezeigt, eine z.B.
mittels einer Heißprägefolie eingebrachte Beschriftung
C auf.
[0036] Wie insbesondere in Fig.2 eingezeichnet, flacht
der Rand 5 hinter der Frontfläche 6 in rückwärtiger Rich-
tung RR des Behandlungsraums B ab, insbesondere
analog zu einer ebenen Schräge. In anderen Worten ver-
ringert sich die Höhe des Rands 5 bzw. ein Abstand sei-
ner Unterseite zu der Decke D in rückwärtiger Richtung
RR. So wird der Vorteil erreicht, dass für einen Nutzer
vor allem die Frontfläche 6 sichtbar ist.
[0037] Der Lichtschacht 4 ist an seiner dem Behand-
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lungsraum B zugewandten Öffnung 7 von einer licht-
durchlässigen, insbesondere transparenten, Platte 8 ab-
gedeckt ist. Die Platte 8 weist ausgehend von dem die
Öffnung 7 überdeckenden Zentralbereich 9 einen Über-
lappungsbereich 10 auf, an dem sie Teilflächen der seit-
lichen Randabschnitte 5c bis zu jeweiligen seitlich äuße-
ren Wulsten 11 und den hinteren Randabschnitt 5b bis
zu der Decke 6 überdeckt oder überlappt. Zumindest der
Überlappungsbereich 10 ist speziell zur flächigen
Lichtauskopplung in den Behandlungsraum 8 ausgebil-
det, z.B. durch darin enthaltene Streuzentren, eine Ober-
flächenstrukturierung, eine Oberflächenaufrauhung,
usw.
[0038] Das erste Bauteil 2 kann einstückig als 2K-
Spritzgussbauteil hergestellt sein, wobei die lichtdurch-
lässige Platte 8 aus lichtdurchlässigem Kunststoff be-
steht und das restliche Bauteilvolumen einschließlich
des Lichtschachts 4 und des Rands 5 aus einem licht-
undurchlässigen Kunststoff bestehen.
[0039] Wie in Fig.1 und Fig.2 gezeigt, ist in einem au-
ßerhalb des Behandlungsraums B befindlichen Abschnitt
des Lichtschachts 4 ein Lichtquellenträger 12 in Form
z.B. einer mit einer oder mehreren LEDs 13 bestückten
Platine 14 befestigt, z.B. verrastet und/oder verklebt. Die
Platine 14 und damit auch die LEDs 13 sind schräg nach
hinten geneigt, wie in Fig.2 durch den Neigungswinkel α
zwischen der Decke D und einer Ebene E der Platine 14
angedeutet. Dadurch wird eine Wahrscheinlichkeit einer
Blendung eines Nutzers weiter verringert, und ein hinte-
rer Raumbereich des Behandlungsraums B ist beson-
ders gut beleuchtbar. Die Platine 14 und die
Randabschnitte 5b, 5c hinter der Frontfläche 6 sind in
die gleiche rückwärtige Richtung RR geneigt, wobei die
Platine 14 jedoch optional stärker geneigt ist.
[0040] Zur Erhöhung einer Lichtausbeute des in den
Behandlungsraum B gestrahlten Nutzlichts ist der Licht-
quellenträger 1 in dem Lichtschacht 4 angeordnet, und
der Lichtschacht 4 kann innenseitig reflektierend ausge-
staltet sein, z.B. diffus reflektierend durch Vorsehen wei-
ßer Materialpartikel.
[0041] Zur Befestigung der Lampe 1 an der Decke D
wird das erste Bauteil 2 aus dem Behandlungsraum B
mit seinem Lichtschacht 4 senkrecht durch den Durch-
bruch L gesteckt, bis es mit seinem Rand 5 innenseitig
auf der Decke D aufliegt. Die Randabschnitte 5a bis 5c
stellen dazu an ihren freien Rändern eine insbesondere
umlaufend geschlossene Auflagefläche 15 zur Auflage
an der Decke D seitlich des Durchbruchs L bereit.
[0042] Auf den Lichtschacht 4 des an der Decke D auf-
liegenden ersten Bauteils 2 wird das zweite Bauteil 3
aufgesetzt und befestigt, z.B. an entsprechenden Rast-
nasen 16 des Lichtschachts 4 verrastet. Das zweite Bau-
teil 3 kann auch elastisch nachgiebige "Federbereiche"
17 aufweisen, um einen Anpressdruck der Auflagefläche
15 an die Decke D zu erhöhen und so ein Wackeln der
Lampe 1 an der Decke D besonders effektiv zu verhin-
dern. Folglich wird die Lampe 1 durch Presspassung zwi-
schen dem ersten Bauteil 2 und dem zweiten Bauteil 3

an der Decke D gehalten.
[0043] Fig.5 zeigt das erste Bauteil 2 in Ansicht von
schräg hinten auf eine behandlungsraumzugewandte
Seite. die gesamte garraumzugewandte "äußere" Ober-
fläche der Lichtdurchlässigen Platte 8 dient bei einge-
schalteten LEDs 13 als Lichtabstrahlfläche 9, 10 zur Ab-
strahlung von Nutzlicht in den Behandlungsraum B. Da-
bei ist die Platte 8 lichttechnisch zumindest ungefähr in
den Zentralbereich 9 und den die seitlichen
Randabschnitte 5c bis zu der jeweiligen Wulst 11 sowie
den hinteren Randbereich 5b bis zu der Auflagefläche
15 überdeckenden Überlappungsbereich 10 unterteilt.
Die Lichtabstrahlfläche 9, 10 ist deutlich größer als die
Fläche der gestrichelt angedeuteten Öffnung 7 des Licht-
schachts 4 bzw. als nur der Zentralbereich 9. So wird der
Vorteil erreicht, dass bei platzsparendem Einbau durch
den Durchbruch L eine besonders große Lichtabstrahl-
fläche 9, 10 bereitgestellt wird. Insbesondere können be-
stehende Durchbrüche L für bisher verbaute herkömm-
liche Lampen mit merklich kleinerer Lichtabstrahlfläche
verwendet werden, was einen Konstruktionsaufwand be-
sonders gering hält.
[0044] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf das gezeigte Ausführungsbeispiel be-
schränkt.
[0045] So kann die Lampe zusätzlich oder alternativ
an einer linken Seitenwand, rechten Seitenwand
und/oder Rückwand des Behandlungsraums angeord-
net sein.
[0046] Zudem kann die Lampe 1 bzw. deren Bauteile
2 und 3 auch eigenständig erfinderisch sein. Die Lampe
1 kann dabei z.B. anhand der durch die Auflagefläche
15 definierten Auflageebene beschrieben werden, wel-
che der Lage oder Orientierung der Decke D entspricht.
[0047] Allgemein kann unter "ein", "eine" usw. eine
Einzahl oder eine Mehrzahl verstanden werden, insbe-
sondere im Sinne von "mindestens ein" oder "ein oder
mehrere" usw., solange dies nicht explizit ausgeschlos-
sen ist, z.B. durch den Ausdruck "genau ein" usw.
[0048] Auch kann eine Zahlenangabe genau die an-
gegebene Zahl als auch einen üblichen Toleranzbereich
umfassen, solange dies nicht explizit ausgeschlossen ist.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Lampe
2 Erstes Bauteil
3 Zweites Bauteil
4 Lichtschacht
5 Rand
5a Vorderer Randabschnitt
5b Hinterer Randabschnitt
5c Seitlicher Randabschnitt
6 Frontfläche
7 Öffnung
8 Lichtdurchlässige Platte
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9 Zentralbereich
10 Überlappungsbereich
11 Wulst
12 Lichtquellenträger
13 LED
14 Platine
15 Auflagefläche
16 Rastnase
17 Federbereich
B Behandlungsraum
C Beschriftung
D Decke
E Ebene der Platine
H Haushaltsgerät
L Durchbruch in der Decke
RR Rückwärtige Richtung
α Neigungswinkel

Patentansprüche

1. Haushaltsgerät (H), aufweisend

- einen mittels einer frontseitigen Tür
verschließbaren Behandlungsraum (B), dessen
mindestens eine Seitenwand (D) einen Durch-
bruch (L) zum Einsatz einer Leuchte (1) auf-
weist, und
- mindestens eine Leuchte (1) zur Beleuchtung
des Behandlungsraums (B), die durch den
Durchbruch (L) ragt,

wobei

- mindestens eine Leuchte (1) ein erstes Bauteil
(2) aufweist, das einen durch den Durchbruch
(L) ragenden Lichtschacht (4), sowie einen in
dem Behandlungsraum (B) angeordneten, den
Lichtschacht (4) seitlich umgebenden Rand (5)
aus lichtundurchlässigem Material aufweist,
- der Rand (5) eine Frontfläche (6) bildet und
hinter der Frontfläche (6) geneigt abflacht,
- der Lichtschacht (4) an seiner dem Behand-
lungsraum (B) zugewandten Öffnung (7) von ei-
ner lichtdurchlässigen Platte (8) abgedeckt ist
und
- die lichtdurchlässige Platte (8) einen Überlap-
pungsbereich (10) aufweist, der zumindest ei-
nen hinter der Frontfläche (6) befindlichen
Randabschnitt (5b, 5c) überdeckt und der zur
flächigen Lichtauskopplung ausgebildet ist.

2. Haushaltsgerät (H) nach Anspruch 1, wobei die licht-
durchlässige Platte (8) einen hinteren Randabschnitt
(5b) bis zu der Seitenwand (D) überdeckt.

3. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die lichtdurchlässige Platte (8)

seitliche Randabschnitte (5c) bis zu einer seitlich äu-
ßeren vorspringenden Wulst (11) der seitlichen
Randabschnitte (5c) überdeckt.

4. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das erste Bauteil (2)
einschließlich des Lichtschachts (4), des Rands (5)
und der lichtdurchlässigen Platte (8) ein einstückig
hergestelltes Bauteil ist.

5. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Lampe (1) einen Lichtquellen-
träger (12) mit mindestens einer schräg nach hinten
in den Lichtschacht (4) gerichteten Lichtquelle (13)
aufweist.

6. Haushaltsgerät (H) nach Anspruch 5, wobei der
Lichtquellenträger (12) in dem Lichtschacht (4) an-
geordnet ist.

7. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Rand (5) eine Auflagefläche
(15) zur Auflage des ersten Bauteils (2) an einer In-
nenseite der Seitenwand (D) aufweist.

8. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Lampe (1) ein außerhalb des
Behandlungsraums (B) angeordnetes zweites Bau-
teil (3) aufweist, das an dem Lichtschacht (4) befes-
tigbar ist und im befestigten Zustand die Lampe (1)
zusammen mit dem ersten Bauteil (2) in einer Pres-
spassung an der Seitenwand (D) hält.

9. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Frontfläche (6) ausgehend
von der Seitenwand (D) nach hinten abgeschrägt ist.

10. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Frontfläche (6) eine Beschrif-
tung (C) aufweist.

11. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mindestens eine Lampe (1) an
einer Decke (D) des Behandlungsraums (B) ange-
ordnet ist.

12. Haushaltsgerät (H) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Haushaltsgerät (H) ein Käl-
tegerät ist und der Behandlungsraum (B) ein kühl-
barer Nutzraum des Kältegeräts ist.
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